
Absolutes Halteverbot im Kreuzungsbereich
Springerstraße/Herterichstraße

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 05753 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln 
vom 05.02.2019

Sehr geehrter Herr Dr. Weidinger,

wir beziehen uns auf den o.g. Antrag des Bezirksausschusses und können Ihnen hierzu 
Folgendes mitteilen:

Der Antrag zielt darauf ab, an der Westseite der Springerstraße nördlich der Einmündung in 
die Herterichstraße auf 15 m Länge ein absolutes Haltverbot einzurichten, um Schäden durch 
ausschwenkende Buszug-Anhänger der Linie 151 insbesondere an parkenden Fahrzeugen zu
vermeiden.

Nach Abstimmung mit der MVG und dem Polizeipräsidium München, die sich beide (ebenfalls)
für die Errichtung eines Haltverbots ausgesprochen haben, wurde dieses bereits am 
07.03.2019 verkehrsrechtlich angeordnet und am 18.03.2019 errichtet. 

Der Antrag des Bezirksausschusses ist damit satzungsgemäß erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

Unser Zeichen

          
Bezirksausschuss des 19. Stadtbezirkes
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-
Fürstenried-Solln Herrn Dr. Ludwig Weidinger
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstr. 14
81373 München

 

I.

Ihr Schreiben vom

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat

Ihr Zeichen

Hauptabteilung I Sicherheit und 
Ordnung. Mobilität
Verkehrssicherheit und Mobilität 
KVR-I/331 

Ruppertstr. 19
80466 München
Telefon: 089 233-39840
Telefax: 089 233-39998
Dienstgebäude:
Implerstr. 9
verkehrsanordnungen.kvr@muenchen.
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Datum
11.12.2019

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 
Ruppertstr. 19, 80466 München 

 

U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 62
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 132
Haltestelle Senserstraße     


